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28.3.1669 Kaiser Leopold weist den Hofzahlmeister an, Ferdinand 

sein Gehalt als Kämmerer und Hofvizekanzler 
auszuzahlen. 

 
19.8.1669 Ferdinand beruft alle beteiligten am Streit um die 

Schulden des Grafen Kurtz in Horn am 4.September in 
die Landstube, um sich ein kaiserliches Spezialdekret in 
dieser Sache anzuhören und sich dazu zu äußern. 

 
30.1.1670 Vergleich über die Schulden des Graf Kurtz´schen 

Fideikommisses: 
 

• Der Verkauf der Herrrschaft Drosendorf an 
Ferdinand Maximilian wird endgültig bestätigt. 

 

• Graf Tattenbach, Erbe des Fideikommisses, 
verspricht, 50.000 fl davon auf sein Gut Mayrhof 
in Bayern intabulieren zu lassen. 

 
21.1.1671 Ferdinand Maximilian errichtet einen Familien-

Fideikommiss: 
 

• Die Herrschaft Drosendorf sowie die Güter 
Thumbritz und Pyrrha werden Gegenstand dieses 
Fideikommisses. ( Extrakt von 1692 FMVS ) 

 

• Falls Ferdinand noch einen männlichen Erben 
erzeugt, geht dieser Fideikommiss an diesen und 
danach jeweils an den ältesten Sohn. Bei 
Aussterben der älteren Linie kommen die 
jüngeren zum Zug. 

 

• Falls es keinen männlichen Erben gibt, fällt der 
Fideikommiss an seine ältere Tochter Katharina 
Eleonora und an deren Söhne unter der 
Voraussetzung, dass diese auch den Namen 
Sprinzenstein führen. 
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